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H Heinr. rlüni im Of III H'
Gerberei

Alt bewährte
Ia Qualität
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(Zflrkhsee)

Riemenfabrik 3307 a

Treibriemen
Einzige Gerberei mit Riemenfabrik in Borgen.

4> Gegründet 1728 sf®

Grubengerbung

flllflemeines Bauwesen.
©unbebauten. Ser ©unbeSrat unterbreitet ber

©unbesoerfammlung ein ftrebitbegetjren für bie @rrid)=
iung oon neuen ©etreibemagazinen bei SCltborf,
bie auf 993,000 $r. p ftefjen îomnten. Qn ber ©ot=
fdjaft bap erttärt er es als eine ©otroenbigîeit, 1500
SBagen SSeizen, ebenfooiele ©Sagen £>afer unb ©orräte
an |)eu unb @tro£), entfprectjenb minbefienS einem ©e=

barf ber ©lilitärfcbulen unb Kurfe für jroei Qafjre, maga=
dinieren p tonnen. Sie 1500 ©Sagen ©Beizen mürben
bie ©rotoerpflegung ber Slrmee für etma 100 Sage
fiebern, oorauSgefebt, bafs ber ©eoölt'erung nicht mit
einem Seite baoon ausgeholfen merben muff. SaS Sanb,
ohne bie Strmee, bebarf pro Sag jirf'a 110 ©Sagen
©Beizen; bie im Sanbe oorbanbenen ©orräte mürben
fid) fomit rafcf) oerringern, ba nom ©ommer bis zum
£>erbft nur etma 3000 ©Sagen ^anbetsroeigen in ben
öffentlichen Sagerbäufern liegen.

lieber Die ©teroDromgrimömtg in 3öangen=®ii6cn=
borf (Danton 3üri«i)) roeiff baS „SöocEjenblatt beS ©ezirteS
lifter" foIgenbeS p berichten :

„(Sämtliche oierbunbert ©runbbefifzer haben fid) fdjon
oor ©Bochen in oerbanîenSroerter SDBeife unterfdjrifttid)
oerpftid)tet, baS Sanb in f3ad)t ober fäuflid) £>errn
Qaboulin, refp. einer ©efellfd)aft, abptreten. ©in red)tS=
oerbinblidjer ©ertrag ift foeben genehmigt roorben unb
tritt am 1. ©ooember biefeS ^jatjrcë in Itraft. $n=
jroifdjen roirb an bem großen ©Ber! rege gearbeitet
merben; |)err ^aboutin gebenît fdfon in nädjfter .Qeit
mit ben ©auten p beginnen; nebenher mirb aud) bie

©ntroäfferung in Stngriff genommen, bie bant bem auf
5tie§ gelegenen ©ieb nidjt fo oiel ^eit in Stnfprud)
neunten mirb, roie anfängtief) oermutet mürbe. 2lud) an
ber {Finanzierung ift nicht zu jmeifetn; eine ant 23. 3D1är§

in ber Sontfatle ftattfinbenbe ©erfammlung roirb fid)
eingetjenb mit bem ©rojefte befaffen; alSbann foil zur
3eid)nung oon freiroitligen ©eiträgen gefdjritten merben.
Sangfam aber fidjer rüdt bie oietoerfpredjenbe 2tnge»

tegertfjeit ber ©erroirttid)ung entgegen.
$m Sdjofse ber ©erfammlung am ©amStag in

Sübenborf unb am SJÎontag in ©Bangen tjerrfcfjte ein
einmütiges ©ntgegenfommen ; mit 3tuSnat)me einiger
Heiner Söortgefecf)te, bie fid) in ber fpauptfadfe um ben

©ürdjroeg breiten, mürbe audf in ©Bangen ban! bem
energifcljen ißräfibium ber reoibierte ©ertrag untertrieben,
©r fd)lie^t fid) in ber Fpauptfadfe bem frühem an; mit
einigen Meinen 3lenberungen mar man of)ne oiele SiS=
fuffion einoerftanben. Sie Soften ber ©ermeffung unb
©ntmüfferung, bie auf etma 10,000 gr. fommeri merben,
trägt bas ^nitiatioîomitee. gür eoentueü bei ben ©auten
in biefem ©ommer entfteljenbe ©djäben finb bie ©runb=

befi^er burd) ein ©antgarantieîapital oon fFr. 20,000
gebedt. ,*perr ^yoboulin fprad) jum ©ebluff ben beiben
Éomntiffionen unb ihren ?ßräfibenten für baS bisher
©eleiftete ben märmften San! auS, ebenfo ben ©ruttb=
befi^ern überhaupt unb ben Herren alt fßräfibent @oj3=

toeiler, ©emeinberat ©antli in Sübenborf, 2lrnotb SBeber,

©einb- ißfaffbaufer unb £) einrieb ©Beber in ©Bangen.

©rftellung oon ©tgenbetmen. 9lucb in Streifen ber
ßüreber ißo ft ange ft eilt en ftubiert man bie ^rage
ber ©rünbung einer ©enoffenfebaft zur ©rfielluttg oon
eigenen ober ©enoffenfdjaftSbäufern, fei eS für fid) ober
itt ©erbinbttng mit anbern ftabtgürcf) er if cb en ©eantten«
ober Slngeftetltenorganifationen. Ser ©orftanb be§ 3ürcber
«ßoft», Selegrapben» unb ^ollangeftelltenoereinS fjat Slitf»

trag erhalten, einer näcbften ©erfammlung ©ericf)t unb
Eintrag ju erftatten.

©aumefen in SHitfdjlifon. ©lit bem ©inrüden beS

fFrüblingS entfaltet fiä) in ltnferer ©emeinbemieber eine rege
©autätig!eit; an ber alten Sanbftra^e mirb eine ntoberne
©illa, oben an ber ©urainbalbe ein f)ü6fcf)e§ ©batet er=

ftellt, an ber ©abnljofftrafie ftef)t bereits baS ©augefpann
für ba§ neue ©oftgebäube, aud) ber ©üterfebuppen foil
enbticb bebeutenbe bauliche ©rroeiterung erfahren; im
Çofader^Duartier reiben fid) ben beiben bübfc£)en, im
©obbau fertigen ©infamitienbäufern rceitere brei folder
an, beren ©rftetler bie Slrdjiteften Sreiber unb §efner
in ßürid) finb. Stiles nur beffere unb fieb bem Sanb=

fdjaftSbitb bübfd) anpaffenbe ©auten für gutfituierte Sente.

©enoffcnfdjaftlidjcr ©.loljuungsbau tu ©arau.
©ine Slnjafjf ©abn6eamte in Starau b^ben im
einen gröfje«" Sanb!omple); ermorben, auf roeldjen 10
©infamifienbäufer famt ©arten zu ftefjen ï'ommen. ©e=

treffenb ben Slnîauf oon roeiterem ©aulanb, baS bem

gleichen 3^u>ecfe bietten müpte, follen bereits Unterbanb=
lungen im ©ange fein.

©aumefen itt Settling. Stuf ber SSeftfeite bat fief)

nun baS ©ilb itnfereS DrteS total oeränbert. ©ro^e
©eubauten erbeben fief) ba, mo bie alte ©tabtmauer oon
oergangenen ßeiten zeugte unb ber ©efueber !ann fc^on
lange, ohne einen Ümroeg zu machen, in bie ©atbauS-
gaffe gelangen.

Slm ©offerSberg merben balb eine Stngabt ©itlen
über baS ©elänbe bliden. ^m ©abnbofquartier mirb
immer gebaut.

©dplbauèbau ©ogelfang bei Surgi. Sie ©er=

fammlung ber ©cbulgemeinbe genehmigte als ©cbuIljauS^
bauptab ba§ ©elänbe hinter bem oberen SloftbauS nörb=
lieb ©abnlittie, unb befcbloff ferner ben fofortigen
©eubau eines ©^ulljaufeS nach ben fßlänen oon 2lr^i=
teît ©ötfterli in ©oben.
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Bundesbauten. Der Bundesrat unterbreitet der

Bundesversammlung ein Kreditbegehren für die Errich-
tung von neuen Getreidemagazinen bei Altdorf,
die auf 993,000 Fr, zu stehen kommen. In der Bot-
schaft dazu erklärt er es als eine Notwendigkeit, 1500
Wagen Weizen, ebensoviele Wagen Hafer und Vorräte
an Heu und Stroh, entsprechend mindestens einem Be-
darf der Militärschulen und Kurse für zwei Jahre, maga-
zinieren zu können. Die 1500 Wagen Weizen würden
die Brotverpflegung der Armee für etiva 100 Tage
sichern, vorausgesetzt, daß der Bevölkerung nicht mit
einem Teile davon ausgeholfen werden muß. Das Land,
ohne die Armee, bedarf pro Tag zirka 110 Wagen
Weizen; die im Lande vorhandenen Vorräte würden
sich somit rasch verringern, da vom Sommer bis zum
Herbst nur etwa 3000 Wagen Handelsweizen in den
öffentlichen Lagerhäusern liegen.

Ueber die Aerodromgründung in Wangen-Diiben-
dorf (Kanton Zürich) weiß das „Wochenblatt des Bezirkes
Uster" folgendes zu berichten:

„Sämtliche vierhundert Grundbesitzer haben sich schon

vor Wochen in verdankenswerter Weise unterschriftlich
verpflichtet, das Land in Pacht oder käuflich Herrn
Jaboulin, resp, einer Gesellschaft, abzutreten. Ein rechts-
verbindlicher Vertrag ist soeben genehmigt worden und
tritt am 1. November dieses Jahres in Kraft. In-
zwischen wird an dem großen Werk rege gearbeitet
werden; Herr Jaboulin gedenkt schon in nächster Zeit
mit den Bauten zu beginnen; nebenher wird auch die

Entwässerung in Angriff genommen, die dank dem auf
Kies gelegenen Ried nicht so viel Zeit in Anspruch
nehmen wird, wie anfänglich vermutet wurde. Auch an
der Finanzierung ist nicht zu zweifeln; eine am 23. März
in der Tonhalle stattfindende Versammlung wird sich

eingehend mit dem Projekte befassen; alsdann soll zur
Zeichnung von freiwilligen Beiträgen geschritten werden.
Langsam aber sicher rückt die vielversprechende Ange-
legenheit der Verwirklichung entgegen.

Im Schoße der Versammlung am Samstag in
Dübendorf und am Montag in Wangen herrschte ein
einmütiges Entgegenkommen; mit Ausnahme einiger
kleiner Wortgefechte, die sich in der Hauptsache um den

Sürchweg drehten, wurde auch in Wangen dank dem
energischen Präsidium der revidierte Vertrag unterschrieben.
Er schließt sich in der Hauptsache dem frühern an; mit
einigen kleinen Aenderungen war man ohne viele Dis-
kussion einverstanden. Die Kosten der Vermessung und
Entwässerung, die auf etwa 10,000 Fr. kommen werden,
trägt das Initiativkomitee. Für eventuell bei den Bauten
in diesem Sommer entstehende Schäden sind die Grund-

besitzer durch ein Bankgarantiekapital von Fr. 20,000
gedeckt. Herr Joboulin sprach zum Schluß den beiden
Kommissionen und ihren Präsidenten für das bisher
Geleistete den wärmsten Dank aus, ebenso den Grund-
beschern überhaupt und den Herren alt Präsident Goß-
weiter, Gemeinderat Bantli in Dübendorf, Arnold Weber,
Reinh. Pfaffhauser und Heinrich Weber in Wangen.

Erstellung von Eigenheimen. Auch in Kreisen der
Zürcher Po st ange st eilten studiert man die Frage
der Gründung einer Genossenschaft zur Erstellung von
eigenen oder Genossenschaftshäusern, sei es für sich oder
in Verbindung mit andern stadtzürch erstehen Beamten-
oder Angestelltenorganisationen. Der Vorstand des Zürcher
Post-, Telegraphen- und Zollangestelltenvereins hat Auf-
trag erhalten, einer nächsten Versammlung Bericht und
Antrag zu erstatten.

Bauwesen in Rüschlilon. Mit dem Einrücken des

Frühlings entfaltet sich in unserer Gemeinde wieder eine rege
Bautätigkeit; an der alten Landstraße wird eine moderne
Villa, oben an der Burainhalde ein hübsches Chalet er-
stellt, an der Bahnhofstraße steht bereits das Baugespann
für das neue Postgebäude, auch der Güterschuppen soll
endlich bedeutende bauliche Erweiterung erfahren; im
Hofacker-Quartier reihen sich den beiden hübschen, im
Rohbau fertigen Einfamilienhäusern weitere drei solcher

an, deren Ersteller die Architekten Treiber und Hefner
in Zürich sind. Alles nur bessere und sich dem Land-
schaftsbild hübsch anpassende Bauten für gutsituierte Leute.

Genossenschaftlicher Wohnungsbau in Aarau.
Eine Anzahl Bahnbeamte in Aarau haben im Zelgli
einen größeren Landkomplex erworben, auf welchen 10
Einfamilienhäuser samt Gärten zu stehen kommen. Be-
treffend den Ankauf von weiterem Bauland, das dem

gleichen Zwecke dienen müßte, sollen bereits Unterhand-
lungen im Gange sein.

Bauwesen in Leuzburg. Auf der Westseite hat sich

nun das Bild unseres Ortes total verändert. Große
Neubauten erheben sich da, wo die alte Stadtmauer von
vergangenen Zeiten zeugte und der Besucher kann schon

lange, ohne einen Umweg zu machen, in die Rathaus-
gaffe gelangen.

Am Goffersberg werden bald eine Anzahl Villen
über das Gelände blicken. Im Bahnhofquartier wird
immer gebaut.

Schulhausbau Vogelsang bei Turgi. Die Ver-
sammlung der Schulgemeinde genehmigte als Schulhaus-
bauplatz das Gelände hinter dem oberen Kosthaus nörd-
lich der Bahnlinie, und beschloß ferner den sofortigen
Neubau eines Schulhauses nach den Plänen von Archi-
tekt Bölsterli in Baden.
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Sine Sßeiutrotte nil ©tterêaftjf. Sajj man eine
Sßeintrotte in ein Sllterlafgl umroanbett, ift root)t eine
Seltenheit. Sie „St. ©ernharbltrotte" im 2Bet
ting er © ebb er g mar wohl eine ber fc^önften roeit
ittib breit. Sie gehörte meitanb bem Softer SRuri, bal
bie SRittet hatte zur ©rftettung einel noblen Srottenge*
bäubel. Sie tarn bann in anbern ©efitz nnb nor einiger
3eit rourbe fie non einem Honfortium erworben, bal
bal fc£)öne ©ebäube reftaurieren tiefz, itnb foil nun bem
humanen 3n>ecte eine! Sllterlafpll bienen.

$tt griebri^^höfen ^at eine rege ©autäHgleit
begonnen. Sal ßurgartenhotet, an bem Sag unb ©atfjt
gearbeitet rourbe, roirb am 1. SRai bem ©etrieb über*
geben roerben. Qm nörbtichen Seite ber Stabt, jenfeitl
bel ©ahnbammel, gegen bal 3eppetinareat 51t, entfteht
ein Strafjenzug um ben anbern. $n biefer ©egenb
roirb aud) bie neue f'athoUfdEje Äirdje erftettt roerben.
3n ganz îurjer 3cit ift an ber SReerlburgerftrafje, bem
belannten SBege nach SRanzelt, ein ©ittenoiertet entfiam
ben. Sie Stuttgarter ©artemStrchiteltenfirma Sitienfein
hat fich energifch an bie ©rftettung ber ftäbtifcf)en 2tm
tagen bem Seeufer entlang gemacht. Sie Stabtoerroab
tnng hat nor wenigen 2Boct)en zwei ißrioatgärten gu
biefent ßroede angeîauft. ©I ift offenfichttid), bafj in
(Jriebri(h§hafen eine Stera bei 2luff<hroungl eingefetzt hat.

Unsere Handelsverträge mit den naeübarstaaten
betreffend Baumaterialien.

(Storvefponbetij.)

Set £mnî>elê= uni) ^ottoertrog ber Schweiz
mit Seutftf)tnnö

rourbe am 12. ©ooember 1904 jroifchen beiben Staaten
abgesoffen, unb non ber fdjroeizerifchen ©itttbeloem
fammlung am 4. Stpril 1905 ratifiziert. Sie ©ertrag!»
tänber fiebern fich ^arin gegenfeitig inbejug auf Surd)=
fuhr, ©jport unb Import bie Stechte ber meiftbegönftigten
Station. $ebel ©orrecfjt, bal einer ber beiben Staaten
einem britten Sanbe gegenüber zugefteïjt, fällt ohne irgenb»
roetetje ©egenteiftung aud) bem anbern oertraglfchliefjenben
Seite zu. ©infuhr», 2lu!fuhr» ober Sranfitnerbote fotten
bie beiben Staaten einanber gegenüber nicht anroenben.
p)Ut ©egetung bei ©erletjrl unb pm 3wede ber ©er»
eblung ober Stulbefferung non SBaren jroifchen ben ®e=

bieten ber oertraglfchtiefjenben Seite roirb feftgefefzt, bafj
bei ber ©infuhr in bal ©erebtungltanb unb bei ber
Ovücffehr aul bemfetben non ©in» unb 2tulganglabgaben
fotrfje SBaren befreit bleiben, bie zur weitem "Bearbeitung
oerfanbt roerben, fofern bie ©efdjaffenheit biefer ©ro=
but'te ober gabrilate roefenttid) biefetbe geblieben ift,
unb ein ©achroei! ber ^bentität ber Söaren geteiftet
roirb. Sie mit einer ©eroerbetegitimationlfarte oerfehenen
©erfonen bürfen fjabrifatlmufter zollfrei mit fich führen.
Sie ©otjerzeugniffe ber SBätber, f)otz unb |>oIzlohIen,
ferner Stangen unb SS?erzeuge alter 3lrt fotten im ©renz»
oerfehr bil auf einen llmfreü non 15 km oon alten
Slbgaben befreit bleiben. QaÜfrei finb ferner alte SRa»

terialien, bie zum ©au oon ©rüden über ©renzgeroäffer
bienen. tyebod) ntufj tpfür in jebem einzelnen fjatt eine

befonbere 2tbmad)ung ber beiben Staaten oortiegen. ttr»
fprunglzeugniffe bürfen gegenfeitig nur non fotdjen ©ro=
bulten ober gabrilaten oerlangt roerben, bie je nact)

ihrer .perfunft oerfctjiebenen ßöüen unterliegen.

Ser fpezietle Seit
beftimmt, fofern ©auftoffe in ©etractjt lommen, 3attfrei=
heit für gebrannten ober gemahlenen ©ipl; eine ©im
fuhrgebühr oon 1 SRI. pro Soppetzentner für rohe

Sdjieferptatten ; ferner 3>©befreiung für rohe ober blofj
roh behauene Steine, ober, auch foteije, bie an nicht mehr
all brei Seiten gefügt finb. Salfetbe gilt für platten,
bie nicht gefpatten unb nicht gefctjnitten finb. ©on biefer
©ebührenbefreiung aulgenommen finb aber Schiefer unb
©flafterfteine. 3^ttfcei ift enbtict) fefter ©Iphatt.

Stn mehr atl brei Seiten gefügte Steine unb platten,
bie über 16 cm Stärle haben, bezahlen 25 ©fg. (2lud)
hier ift, voie überhaupt beim beutfehen 3aEtarif, ber
Soppetzentner bie ©eroichtleinheit.) ©efägte ober ge=

fpaltene platten, bie roeber gefchtiffen, noch gehobelt unb
poliert finb, unterliegen einer ©infufjrgebühr oon 2.50 SRI.

(©ranit unb SRarmor). Schieferplatten, bie gefchtiffen,
poliert, gehobelt ober profitiert finb, bezahlen 6 SRI.
Unb enbtich f)ot)Ifteine, Sochfteine unb Soctjplatten in
rauhem ober glattem 3ufianbe 20 ©fg.

Qnbezug auf alte anbern ©inganglgebütfren für ©au»
ftoffe müffen toir auf ben beutfehen ©eneralzotttarif oer=
weifen.

Ser ^anöeBuertrttg jmifchen Der ©chmeij
unb Defterreicfj Ungarn.

Sie gleichen ©eftimmungen über bal gegenfeitige ©echt
ber SReiftbegünftigung unb bal ©erbot bei Sranfitl,
foroie ber ©im unb Stulfuhr finben wir auch h^r. Sa=
neben hefteten noch fotgenbe allgemeine geftfe^ungen :

©on ber ©etjanblung atl ©eroerblerzeugnil bei einen
ber oertraglfchtieffenben Seite finb bie in beffen ©ebieten
burch ©erarbeitung aultänbifcher Stoffe im ©erebtungl=
oerlehr erzeugten ©egenftünbe nicht aulgefchtoffen.

Sur<hfut)rgebühren bürfen roie zmifchen ber Schweiz
unb Seutfchtanb nicht erhoben roerben, gteichoiet ob biefe

ißrobulte unmittelbar tranfitieren ober zwifchen hinein oer=
laben roerben. ©efettfehaften, bie in ben ©ebieten bei
einen ber oertraglfchlieffenben Seite ihren Sitz haben
uttb rechtlich beftehen, fotten aud) im anbern Sanb be=

fugt fein, gegen ©eobachtung ber bortigen ©efetze ihre
©echte geltenb zu mad)en. Stapel= unb Umf'chtaglrechte
finb in beiben Sünbern gegenfeitig itnzutäffig.

Spezieiter Seit.
3n einem 3ufa|artilet finbet fich fotgenbe fpe=

Zielte ©eftimmung, bie für bie ©auftoffinbuftrie in ©e=

tracht lommt: ©renzoerlehr finb oon ©ebühren
enthoben ©am unb ©ruchfteine, foroie ißftafterfteine ;

ferner. Schladen, $iel, Sanb, Äatl, ©ipl, Sehm unb
Son. ferner roerben bei ber ©infuhr in bie Schweiz
aul bem gegenübertiegenben öfterreic£)ifcf)en ©renzbezirl
unb aul bem fyürftentum Siechtenftein gegen Urfprungl=
nachroeil fotgenbe ^otzroaren zu reduzierten 3oU=
gebühren zugetaffen: Sägeroaren aul ©abelholz à 70 ©p.
pro 100 kg, bil zu 80,000 Soppetzentner jährlich),
fertige ©obenteite für ißarletterie, unoerteimt, zu 3 ^r.
pro 100 kg, bil 2500 q pro $ahr

Scr |>anî)clèpertrag jroifchen Der Schweiz itnb

rourbe am 13. Quti 1904 abgefd)toffen unb fchroeizerifcher=

feitl am 22. Sezember 1904 ratifiziert. Studh er enthält
bie üblichen allgemeinen ©eftimmungen über bal gegem
feitige ©echt ber SReiftbegünftigung, bal ©erbot ber
Surchfuhrgebühren, foroie bie Unterfagung, biefe unb ben

©rport all auch ben 3wpart zu oerhinbern. dauere
Slbgaben fotten hier roie in Seutfchtanb unb Oefterreicf)
bie fchroeizerifchen ißrobülte, SBaren unb fjabrilate nicht
fchroerer treffen, atl bie ©rzeugniffe bei eigenen Sanbel.
©ine anbere ©ebühr, all bie im Sarif unb |)anbel!=
oertrag angegebenen, barf oon leinem Sanb erhoben
roerben. ©eibe Staaten oerpflichten fid) Überbiel, otpe
bie ©inroittigung bei anbern Seitl leine 2tu!fut)rprämien
Zu gewähren, um bamit ben ©rport ber heimifchen 3u=
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Eine Weiutrotte als Altersasyl. Daß man eine
Weintrotte in ein Altersasyl umwandelt, ist wohl eine
Seltenheit. Die „St, Bernhardstrotte" im Wet-
ting er Rebb er g war wohl eine der schönsten weit
und breit, Sie gehörte weiland dem Kloster Muri, das
die Mittel hatte zur Erstellung eines noblen Trottenge-
bäudes. Sie kam dann in andern Besitz und vor einiger
Zeit wurde sie von eineni Konsortium erworben, das
das schöne Gebäude restaurieren ließ, und soll nun dem
humanen Zwecke eines Altersasyls dienen.

In Friedrichshafen hat eine rege Bautätigkeit
begonnen. Das Kurgartenhotel, an dem Tag und Nacht
gearbeitet wurde, wird am 1, Mai dem Betrieb über-
geben werden. Im nördlichen Teile der Stadt, jenseits
des Bahndammes, gegen das Zeppelinareal zu, entsteht
ein Straßenzug um den andern. In dieser Gegend
wird auch die neue katholische Kirche erstellt werden.
In ganz kurzer Zeit ist an der Meersburgerstraße, dem
bekannten Wege nach Manzell, ein Villenviertel entstan-
den. Die Stuttgarter Garten-Architektenfirma Lilienfein
hat sich energisch an die Erstellung der städtischen An-
lagen dem Seeufer entlang gemacht. Die Stadtverwal-
tung hat vor wenigen Wochen zwei Privatgärten zu
diesem Zwecke angekauft. Es ist offensichtlich, daß in
Friedrichshafen eine Aera des Aufschwungs eingesetzt hat.

Unsere fianaelsverträge mit tien Nachbarstaaten
betreffend Ssumaterialien.

(Korrespondenz,)

Der Handels- und Zollvertrag der Schweiz
mit Deutschland

wurde am 12, November 1904 zwischen beiden Staaten
abgeschlossen, und von der schweizerischen Bundesver-
sammlung am 4, April 1995 ratifiziert. Die Vertrags-
länder sichern sich darin gegenseitig inbezug auf Durch-
fuhr. Export und Import die Rechte der meistbegünstigten
Nation, Jedes Vorrecht, das einer der beiden Staaten
einem dritten Lande gegenüber zugesteht, fällt ohne irgend-
welche Gegenleistung auch dem andern vertragsschließenden
Teile zu. Einfuhr-, Ausfuhr- oder Transitverbote sollen
die beiden Staaten einander gegenüber nicht anwenden.
Zur Regelung des Verkehrs und zum Zwecke der Ver-
edlung oder Ausbesserung von Waren zwischen den Ge-
bieten der vertragsschließenden Teile wird festgesetzt, daß
bei der Einfuhr in das Veredlungsland und bei der
Rückkehr aus demselben von Ein- und Ausgangsabgaben
solche Waren befreit bleiben, die zur weitern Bearbeitung
versandt werden, sofern die Beschaffenheit dieser Pro-
dukte oder Fabrikate wesentlich dieselbe geblieben ist,
und ein Nachweis der Identität der Waren geleistet
wird. Die mit einer Gewerbelegitimationskarte versehenen
Personen dürfen Fabrikatsmuster zollfrei mit sich führen.
Die Roherzengnisse der Wälder, Holz und Holzkohlen,
ferner Stangen und Merkzeuge aller Art sollen im Grenz-
verkehr bis auf einen Umkreis von 15 km von allen
Abgaben befreit bleiben. Zollfrei sind ferner alle Ma-
terialien, die zum Bau von Brücken über Grenzgewässer
dienen. Jedoch muß hiefür in jedem einzelnen Fall eine

besondere Abmachung der beiden Staaten vorliegen, llr-
sprungszeugnisfe dürfen gegenseitig nur von solchen Pro-
dukten oder Fabrikaten verlangt werden, die je nach
ihrer Herkunft verschiedenen Zöllen unterliegen.

Der spezielle Teil
bestimmt, sosern Baustoffe in Betracht kommen. Zollfrei-
heit für gebrannten oder gemahlenen Gips; eine Ein-
suhrgebühr von 1 Mk. pro Doppelzentner für rohe

Schieferplatten; ferner Zollbefreiung für rohe oder bloß
roh behauene Steine, oder auch solche, die an nicht mehr
als drei Seiten gesägt sind. Dasselbe gilt für Platten,
die nicht gespalten und nicht geschnitten sind. Von dieser
Gebührenbefreiung ausgenommen sind aber Schiefer und
Pflastersteine. Zollfrei ist endlich fester Asphalt,

An mehr als drei Seiten gesägte Steine und Platten,
die über 16 am Stärke haben, bezahlen 25 Pfg, (Auch
hier ist, wie überhaupt beim deutschen Zolltarif, der
Doppelzentner die Gewichtseinheit.) Gesägte oder ge-
spaltene Platten, die weder geschliffen, noch gehobelt und
poliert sind, unterliegen einer Einfuhrgebühr von 2,59 Mk.
(Granit und Marmor), Schieferplatten, die geschliffen,
poliert, gehobelt oder profiliert sind, bezahlen 6 Mk.
Und endlich Hohlsteine, Lochsteine und Lochplatten in
rauhem oder glattem Zustande 29 Pfg.

Inbezug auf alle andern Eingangsgebühren für Bau-
stoffe müssen wir auf den deutschen Generalzolltarif ver-
weisen.

Der Handelsvertrag zwischen der Schweiz
und Oesterreich - Ungarn.

Die gleichen Bestimmungen über das gegenseitige Recht
der Meistbegünstigung und das Verbot des Transits,
sowie der Ein- und Ausfuhr finden wir auch hier. Da-
neben bestehen noch folgende allgemeine Festsetzungen:
Von der Behandlung als Gewerbserzeugnis des einen
der vertragsschließenden Teile sind die in dessen Gebieten
durch Verarbeitung ausländischer Stoffe im Veredlungs-
verkehr erzeugten Gegenstände nicht ausgeschlossen,

Durchfuhrgebühren dürfen wie zwischen der Schweiz
und Deutschland nicht erhoben werden, gleichviel ob diese

Produkte unmittelbar transitieren oder zwischen hinein ver-
laden werden, Gesellschaften, die in den Gebieten des
einen der vertragsschließenden Teile ihren Sitz haben
und rechtlich bestehen, sollen auch im andern Land be-

fugt sein, gegen Beobachtung der dortigen Gesetze ihre
Rechte geltend zu machen. Stapel- und Umschlagsrechte
sind in beiden Ländern gegenseitig unzulässig.

Spezieller Teil.
In einem Zusatzartikel findet sich folgende spe-

zielle Bestimmung, die für die Baustoffindustrie in Be-
tracht kommt: Im Grenzverkehr sind von Gebühren
enthoben Bau- und Bruchsteine, sowie Pflastersteine;
ferner Schlacken, Kies, Sand, Kalk, Gips, Lehm und
Ton, Ferner werden bei der Einfuhr in die Schweiz
aus dem gegenüberliegenden österreichischen Grenzbezirk
und aus dem Fürstentum Liechtenstein gegen Ursprungs-
Nachweis folgende Holzwaren zu reduzierten Zoll-
gebühren zugelassen: Sägewaren aus Nadelholz à 79 Rp.
pro 199 kg:, bis zu 89,999 Doppelzentner jährlich.
Fertige Bodenteile für Parketterie, unverleimt, zu 3 Fr.
pro 199 k^, bis 2599 g pro Jahr,

Der Handelsvertrag zwischen der Schweiz und Italien
wurde am 13, Juli 1994 abgeschlossen und schweizerischer-
seits am 22, Dezember 1994 ratifiziert. Auch er enthält
die üblichen allgemeinen Bestimmungen über das gegen-
seitige Recht der Meistbegünstigung, das Verbot der
Durchfuhrgebühren, sowie die Untersagung, diese und den

Export als auch den Import zu verhindern. Innere
Abgaben sollen hier wie in Deutschland und Oesterreich
die schweizerischen Produkte, Waren und Fabrikate nicht
schwerer treffen, als die Erzeugnisse des eigenen Landes.
Eine andere Gebühr, als die im Tarif und Handels-
vertrag angegebenen, darf von keinem Land erhoben
werden. Beide Staaten verpflichten sich überdies, ohne
die Einwilligung des andern Teils keine Ausfuhrprämien
zu gewähren, um damit den Export der heimischen In-


	Allgemeines Bauwesen

